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Entscheidung der deutschen Gerichte, leiblichem Vater Umgang 
mit seinen Kindern zu verwehren, berücksichtigte nicht das 

Kindeswohlinteresse 

 

In einem heutigen Kammerurteil im Fall Anayo gegen Deutschland (Beschwerde-
Nr. 20578/07), das noch nicht rechtskräftig ist1, stellte der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte einstimmig eine Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens) der Europäischen Menschenrechtskonvention fest.  
 
Der Fall betraf die Weigerung der deutschen Gerichte, dem Beschwerdeführer Umgang 
mit seinen leiblichen Kindern zu gewähren, mit denen er nie zusammengelebt hat.  

Zusammenfassung des Sachverhalts  

Der Beschwerdeführer, Frank Eze Anayo, ist nigerianischer Staatsbürger und 1967 
geboren. Er reiste 2003 nach Deutschland ein und lebte in Achern, bevor er 2008 nach 
Spanien zog. Sein Antrag auf Asyl in Deutschland wurde im Februar 2006 rechtskräftig 
abgelehnt. Etwa zwei Jahre lang hatte er eine Beziehung mit Frau B., die mit ihrem 
Ehemann drei Kinder hat. Im Dezember 2005, vier Monate nachdem sie sich von Herrn 
Anayo getrennt hatte, brachte Frau B. Zwillinge zur Welt, deren biologischer Vater er ist. 
Frau B. zieht die Kinder gemeinsam mit ihrem Ehemann auf, der rechtlich deren Vater 
ist. Das Ehepaar lehnte Herrn Anayos Bitten vor und nach der Geburt, ihm Umgang mit 
den Zwillingen zu gewähren, wiederholt ab.  

Im September 2006 räumte das Amtsgericht-Familiengericht Baden-Baden Herrn Anayo 
betreuten Umgang mit den Zwillingen einmal monatlich für eine Stunde ein. Das Gericht 
kam zu dem Schluss, dass er nach § 1685 Abs. 2 BGB als enge Bezugsperson Recht auf 
Umgang mit den Kindern habe. Es stützte sich auf ein psychologisches 
Sachverständigengutachten und befand, dass der Kontakt zwischen Herrn Anayo und 
den Zwillingen im Kindeswohlinteresse liege, da es wichtig für sie sei, ihre Herkunft zu 
kennen. Weiter befand das Gericht, dass diese Umgangsregelung für die anderen Kinder 
des Ehepaars B. nicht von Nachteil sei, da ein offener Umgang mit den Tasachen am 
ehesten den Interessen aller Beteiligten dienen würde.  

Im Dezember 2006 gab das Oberlandesgericht Karlsruhe der Beschwerde des Ehepaars 
B. statt, hob den Beschluss des Amtsgerichts auf und wies den Antrag Herrn Anayos auf 
Umgang mit den Zwillingen ab. Es befand, dass er kein umgangsberechtigter Elternteil 
im Sinne von § 1684 BGB sei, da sich diese Regelung auf die Eltern im Rechtssinne und 
nicht auf den rein biologischen Vater beziehe. Da Herr Anayo keinerlei Verantwortung für 

 

1  Gemäß Artikel 43 und 44 der Konvention ist dieses Kammerurteil nicht rechtskräftig. Innerhalb von drei 
Monaten nach der Urteilsverkündung kann jede Partei die Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer 
beantragen. Liegt ein solcher Antrag vor, berät ein Ausschuss von fünf Richtern, ob die Rechtssache eine 
weitere Untersuchung verdient. Ist das der Fall, verhandelt die Große Kammer die Rechtssache und 
entscheidet durch ein endgültiges Urteil. Lehnt der Ausschuss den Antrag ab, wird das Kammerurteil 
rechtskräftig.  

Sobald ein Urteil rechtskräftig ist, wird es dem Ministerkomitee des Europarats übermittelt, das die Umsetzung 
der Urteile überwacht. Weitere Informationen zum Verfahren der Umsetzung finden sich hier: 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.  

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=879060&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
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die Kinder getragen und folglich keine sozial-familiäre Beziehung zu ihnen aufgebaut 
habe, erfülle er außerdem nicht die Voraussetzungen, um als enge Bezugsperson ein 
Umgangsrecht nach § 1685 Abs. 2 BGB zu beanspruchen. Nach Auffassung des Gerichts 
sei es daher unerheblich, ob der Kontakt zwischen Herrn Anayo und den Kindern in 
deren Interesse läge. Das Grundgesetz schütze den Umgang des biologischen Vaters mit 
seinem Kind nur insoweit, als eine sozial-familiäre Beziehung bereits bestehe; es schütze 
nicht seinen Wunsch, eine Beziehung zum Kind aufzubauen, wobei der Grund, warum 
bisher keine solche Beziehung bestehe, unerheblich sei. Am 29. März 2007 nahm das 
Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde Herrn Anayos nicht zur 
Entscheidung an.  

Beschwerde, Verfahren und Zusammensetzung des Gerichtshofs 

Herr Anayo sah durch die Weigerung der deutschen Gerichte, ihm Umgang mit seinen 
Kindern zu gewähren, seine Rechte aus Artikel 8 verletzt.   

Die Beschwerde wurde am 10. Mai 2007 beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte eingelegt. Das Ehepaar B. erhielt die Erlaubnis, als Drittpartei eine 
schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

Das Urteil wurde von einer Kammer mit sieben Richtern gefällt, die sich wie folgt 
zusammensetzte: 

Peer Lorenzen (Dänemark), Präsident, 
Renate Jaeger (Deutschland), 
Karel Jungwiert (Tschechien), 
Mark Villiger (Liechtenstein), 
Mirjana Lazarova Trajkovska (“ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien”), 
Zdravka Kalaydjieva (Bulgarien), 
Ganna Yudkivska (Ukraine), Richter, 
 
und Claudia Westerdiek, Sektionskanzlerin. 

Entscheidung des Gerichtshofs 

Artikel 8 

Der Gerichtshof befand, dass die Entscheidungen der deutschen Gerichte, Herrn Anayo 
den Umgang mit seinen Kindern zu verwehren, einen Eingriff in seine Rechte aus Artikel 
8 darstellten. Da er mit den Zwillingen nie zusammengelebt und sie nie kennengelernt 
hatte, war seine Beziehung zu ihnen zwar nicht beständig genug um als bestehendes 
„Familienleben“ zu gelten. Der Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung allerdings 
festgestellt, dass der Wunsch, eine familiäre Beziehung aufzubauen, in den 
Geltungsberich von Artikel 8 fallen kann, sofern die Tatsache, dass noch kein 
Familienleben besteht, nicht dem Beschwerdeführer zuzuschreiben ist. Dies war bei 
Herrn Anayo der Fall, der nur deswegen keinen Kontakt zu den Zwillingen hatte, weil 
deren Mutter und rechtlicher Vater seine entsprechenden Bitten abgelehnt hatten.  

Herr Anayo hatte ein ernsthaftes Interesse an den Kindern gezeigt, indem er, sowohl vor 
als auch nach deren Geburt, den  Wunsch nach Kontakt mit ihnen geäußert und zügig 
ein Umgangsverfahren eingeleitet hatte. Auch wenn er mit Frau B. nie zusammengelebt 
hatte, waren die Kinder aus einer nicht bloß zufälligen, sondern zwei Jahre dauernden 
Beziehung hervorgegangen. Selbst angenommen, dass die Beziehung Herrn Anayos zu 
seinen Kindern nicht als „Familienleben“ gelten konnte, so betraf sie doch einen 
wichtigen Teil seiner Identität und folglich sein „Privatleben“ im Sinne von Artikel 8.  
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Der Eingriff in Herrn Anayos Privatleben war nach deutschem Recht gesetzlich 
vorgesehen. In Anwendung der maßgeblichen Bestimmungen des BGB hatte das 
Oberlandesgericht argumentiert, dass er nicht zum Kreise der zum Umgang mit den 
Kindern berechtigten Personen gehörte. Das deutsche Recht sah nach Auslegung des 
Oberlandesgerichts in Herrn Anayos Fall folglich keine Untersuchung der Frage vor, ob 
Kontakte zwischen dem biologischen Vater und seinen Kindern in deren Interesse lägen, 
sofern ein anderer Mann ihr rechtlicher Vater war und der biologische Vater noch keine 
Verantwortung für sie getragen hatte, und dies unabhängig von den Gründen für die 
Unterlassung. Die maßgeblichen Bestimmungen betrafen also auch Fälle, in denen die 
Tatsache, dass eine solche Beziehung noch nicht bestand, dem biologischen Vater nicht 
zuzuschreiben war. 

Der Gerichtshof nahm zur Kenntnis, dass es in den Europaratsmitgliedstaaten keine 
einheitliche rechtliche Herangehensweise an die Frage gibt, ob und gegebenenfalls unter 
welchen Umständen ein biologischer Vater ein Recht auf Umgang mit seinem Kind hat, 
wenn der rechtliche Vater ein anderer ist. In vielen Staaten haben die nationalen 
Gerichte allerdings die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Kontakt zwischen dem 
biologischen Vater und seinem Kind in einer Situation, die der Herrn Anayos vergleichbar 
ist, im Kindeswohlinteresse liegt, und können dem Vater gegebenenfalls Umgang 
gewähren.2  

Der Gerichtshof war sich dessen bewusst, dass die Entscheidung der deutschen Gerichte, 
Herrn Anayo Kontakt mit seinen Kindern zu verwehren, darauf abzielte, dem Willen des 
Gesetzgebers zu entsprechen, bestehenden Familienbindungen Vorrang gegenüber der 
Beziehung eines biologischen Vaters zu seinem Kind einzuräumen. Der Gerichtshof 
erkannte an, dass diese bestehenden Bindungen gleichermaßen schutzbedürftig waren. 
Folglich wäre eine gerechte Abwägung zwischen den konkurrierenden Rechten nach 
Artikel 8 notwendig gewesen, nicht nur denjenigen zweier Elternteile und eines Kindes, 
sondern denjenigen mehrerer betroffener Einzelpersonen – der Mutter, des rechtlichen 
Vaters, des biologischen Vaters, der gemeinsamen biologischen Kinder des Ehepaars und 
der aus der Beziehung der Mutter und des biologischen Vaters hervorgegangenen Kinder.  

Der Gerichtshof war nicht davon überzeugt, dass die deutschen Gerichte letztinstanzlich 
eine gerechte Abwägung der konkurrierenden Interessen vorgenommen hatten. 
Insbesondere hatten sie es unterlassen, die Frage auch nur zu prüfen, ob der Kontakt 
zwischen den Zwillingen und Herrn Anayo unter den besonderen Umständen des Falls im 
Interesse der Kinder läge. Der Gerichtshof kam daher einstimmig zu dem Schluss, dass 
eine Verletzung von Artikel 8 vorlag.  

Artikel 41 

Nach Artikel 41 (gerechte Entschädigung) entschied der Gerichtshof, dass Deutschland 
Herrn Anayo 5.000 Euro für den erlittenen immateriellen Schaden und 4.030,76 Euro zur 
Erstattung der entstandenen Kosten zu zahlen hat. 

Das Urteil liegt nur auf Englisch vor.  
 

Diese Pressemitteilung ist von der Kanzlei erstellt und für den Gerichtshof nicht bindend. 
Entscheidungen, Urteile und weitere Informationen stehen auf seiner Website zur 
Verfügung. Um die Pressemitteilungen des Gerichtshofs zu erhalten, abonnieren Sie bitte 
die RSS feeds. 

Pressekontakte: 
 

2 Insbesondere in Bosnien-Herzegowina, Estland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Portugal, Russland, 
Slowenien, Spanien und der Ukraine, siehe Abs. 32-40 des Urteils im vorliegenden Fall.   
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echrpress@echr.coe.int | Tel: +33 3 90 21 42 08 
 

Nina Salomon (+ 33 3 90 21 49 79)
Emma Hellyer (+ 33 3 90 21 42 15) 
Tracey Turner-Tretz (+ 33 3 88 41 35 30) 
Kristina Pencheva-Malinowski (+ 33 3 88 41 35 70) 
Céline Menu-Lange (+ 33 3 90 21 58 77) 
Frédéric Dolt (+ 33 3 90 21 53 39) 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wurde 1959 in Straßburg von den 
Mitgliedstaaten des Europarats errichtet, um die Einhaltung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention von 1950 sicherzustellen.  
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